
 
 

Philosophische Fakultät II 

  
 
Zweite Ordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den 
binationalen Bachelor-Studiengang Interkulturelle Europa- und Amerikastudien 
/ Langues étrangères appliquées (IKEAS / LEA) (180 Leistungspunkte)  
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Kooperation  
mit der Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
 
vom 23.05.2018 
 
Gemäß § 13 Abs. 1 in Verbindung mit § 67 Abs. 3 Nr. 8 und § 77 Abs. 2 Nr. 1 des 
Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) in der Bekanntmachung vom 
14.12.2010 (GVBl. LSA S. 600) in Verbindung mit der Rahmenstudien- und Prüfungsordnung 
für das Bachelor- und Masterstudium an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
(RStPOBM) in der Bekanntmachung vom 22.05.2017 (ABl. 2017, Nr. 4, S. 2), jeweils in 
derzeit gültigen Fassung, hat die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg folgende Zweite 
Ordnung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den binationalen Bachelor-
Studiengang Interkulturelle Europa- und Amerikastudien / Langues étrangères appliquées 
(IKEAS / LEA) (180 Leistungspunkte) beschlossen.  
 

Artikel I 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den binationalen Bachelor-Studiengang Interkulturelle 
Europa- und Amerikastudien / Langues étrangères appliquées (IKEAS / LEA) (180 
Leistungspunkte) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Kooperation mit der 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense (180 Leistungspunkte) vom 23.06.2008 (ABl. 
2009, Nr. 8, S. 14), zuletzt geändert durch die Ordnung zur Änderung der Studien- und 
Prüfungsordnung für den binationalen Bachelor-Studiengang Interkulturelle Europa- und 
Amerikastudien / Langues étrangères appliquées (IKEAS / LEA) (180 Leistungspunkte) vom 
15.07.2015 (ABl. 2015, Nr. 8, S. 9) wird wie folgt geändert: 
 
(1) Die Abkürzung „ABStPOBM“ wird fortlaufend geändert in „RStPOBM“. 
 
(2) § 1 Absatz 2 und 3 werden wie folgt neu gefasst: 
„(2) Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt in Verbindung mit der Rahmenstudien- und 
Prüfungsordnung für das Bachelor- und Masterstudium an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg (RStPOBM) in der Bekanntmachung vom 22.05.2017 (ABI. 2017, Nr. 4, S. 2), in 
der jeweils gültigen Fassung, Ziele, Inhalte und Aufbau des binationalen Studiengangs 
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Interkulturelle Europa- und Amerikastudien (IKEAS) / Langues étrangères appliquées (LEA) 
(180 Leistungspunkte). 
(3) Diese Studien- und Prüfungsordnung gilt für Studierende, die ab Wintersemester 
2018/2019 das binationale Studium der Interkulturellen Europa- und Amerikastudien / 
Langues étrangères appliquées (IKEAS / LEA) an der Martin-Luther-Universität Halle- 
Wittenberg aufnehmen.“ 
 
(3) § 4 wird wie folgt geändert: 
a. Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„Näheres ergibt sich aus der Ordnung zur Durchführung der Eignungsfeststellungs-
prüfung in der jeweils aktuellen Fassung.“ 

b. Die Absätze 4 und 5 werden aufgehoben. 
c. Die Absätze 6 bis 8 werden die Absätze 4 bis 6. 
 
(4) § 7 Absatz 3 wird wie folgt geändert:  
a. Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:  

„Der Kernbereich umfasst im binationalen Studiengang das Basismodul IKEAS I: 
Interkulturelle Praxis: Theorien und Methoden, das Basismodul IKEAS III: Kulturtheorien 
historisch vergleichend, das Modul Kolloquium: Vernetzung von kulturübergreifenden 
Theorien und Konzepten, das Modul Bachelor-Arbeit und die ASQ-Module.“ 

b. In Absatz 5 wird der Verweis „§ 7 Abs. 7 ABStPOBM“ geändert in „§ 7 Abs. 6 RStPOBM“. 
 
(5) § 8 wird wie folgt geändert: 
a. In Satz 1 wird die Zahl „10“ in „7,5“ geändert. 
b. Der Satz 2 wird gestrichen. 
 
(6) § 9 wird wie folgt geändert:  
a. Der Buchstabe „k“ wird wie folgt neu gefasst: 

„k. Konsultationen: dienen der Absprache von Modulleistungen bzw. Studienleistungen 
(Referate, Protokolle, …) und der Unterstützung der Studierenden in der Vorbereitung 
darauf;“ 

b. Nach dem Buchstaben „k“ wird folgender Buchstabe „l“ neu angefügt: 
„l. Kolloquium: dient der Diskussion aktueller kulturwissenschaftlicher Forschungsprobleme 
und gibt Gelegenheit zur Präsentation und Erörterung eigener Projekte, der 
Zusammenführung übergreifender interkultureller Kenntnisse.“ 

 
(7) § 11 wird wie folgt geändert: 
a. Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Formen von Modulleistungen sind: 
a. Hausarbeit: eine schriftlich verfasste wissenschaftliche Arbeit von 18.000 bis 

27.000 Textzeichen / von 10 bis 15 Seiten, von max. 35.000 Textzeichen für 
Deutschlandstudien; 

b. Klausur: eine schriftliche Prüfung von 45, 90, 120 oder 240 Minuten Dauer; 
c. Elektronische Klausur: computergestützt abgenommene Prüfungsleistung, Dauer in 

der Regel 45 bis 120 Minuten; 
d. elektronische Klausur im A-W-V: elektronische Klausur im Antwort-Wahl-Verfahren, 

Dauer in der Regel 45 bis 120 Minuten; 
e. Posterpräsentation: Illustration eines Forschungsgegenstandes unter Einbeziehung 

(audio-)visueller/digitaler Medien; 
f. Projektbericht: ein Bericht der die Ergebnisse der Projektarbeit/Forschungsarbeit 

zusammenfasst: Zielsetzung/These, Durchführung, Materialsammlung und 
Konzept; in der Regel von 6.000 bis 11.000 Textzeichen / von 3 bis 6 Seiten; 

g. Referat: mündlicher Vortrag von maximal 30 Minuten Dauer; 



h. Kurztest: eine klausurähnliche Überprüfung von Studieninhalten von in der Regel 
20 Minuten bis 1 Stunde Dauer;  

i. Mündliche Prüfung: Sie dauert in der Regel 15 bis 30 Minuten; 
j. Bachelor-Arbeit: Näheres dazu unter § 16. 
Französische Leistungsformen: 
a. Dissertation: vergleiche mit Seminararbeit oder Hausarbeit, eine schriftlich verfasste 

und argumentative Arbeit zu einem vorgegebenen Thema; 
b. Rapport de stage: Tätigkeitsbeschreibung und eine inhaltliche Zusammenfassung 

der Erfahrungen des Praktikums in der Regel von 20 bis 30 Seiten; 
c. Version: Übersetzung aus der Fremdsprache in die Muttersprache; 
d. Thème: Übersetzung aus der Muttersprache in die Fremdsprache.“ 

b. In Absatz 2 wird nach dem Buchstaben „q“ folgender Buchstabe „r“ neu angefügt: 
„r. Kurzexposé: Erarbeitung eines Forschungsprojekts mit Sachverhaltsdefinition, aktuellem 
Forschungsstand und Forschungsfrage sowie Fachbibliographie im vorgegebenen 
wissenschaftlichen Stil.“ 

c. Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
„(3) Gemäß § 14 Abs. 8 RStPOBM können nicht bestandene Modulleistungen bzw. 
Modulteilleistungen zweimal wiederholt werden. Hiervon ausgenommen ist das 
Abschlussmodul Bachelor-Arbeit, das nur einmal wiederholt werden darf. Es wird die 
Möglichkeit eingeräumt, vor der zweiten Wiederholung der Modulleistung bzw. Teilleistung 
die entsprechenden Modulveranstaltungen nochmals zu besuchen.“ 

d. Die Absätze 4 und 5 werden aufgehoben. 
 
(8) § 12 wird wie folgt geändert: 
a. Absatz 3 wird aufgehoben. 
b. Absatz 4 wird Absatz 3. 
c. Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„(3) Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die Immatrikulation im 
Studiengang und in der Regel die Anmeldung zum Modul. Die Anmeldung zu den 
Modulleistungen bzw. Modulteilleistungen und die Meldung zu deren Wiederholungen hat 
über das elektronische Prüfungs- und Studienverwaltungssystem, in besonderen 
Ausnahmefällen über das zuständige Prüfungsamt spätestens zwei Wochen vor der 
Leistung zu erfolgen und wird wirksam, sofern die Studentin bzw. der Student die 
Anmeldung nicht eine Woche vor der Modulteilleistung bzw. der Modulleistung über das 
elektronische Prüfungs- und Studienverwaltungssystem, in besonderen Ausnahmefällen 
über das zuständige Prüfungsamt widerrufen hat. Bei der Fristberechnung wird der Tag der 
Prüfungsleistung nicht mitgerechnet. Eine Begründung des Widerrufs ist nicht erforderlich. 
Eine durch Widerruf abgemeldete Modulleistung bzw. Modulteilleistung gilt als nicht 
angemeldet.“ 

 
(9) Die „Anlage (gemäß § 7) Studiengangübersicht“ erhält folgende Fassung: 



Binationaler Studiengang Interkulturelle Europa- und Amerikastudien / Langues étrangères appliquées (IKEAS / LEA) (180 Leistungspunkte) 
gemäß § 7 der Studien- und Prüfungsordnung 

 
Modultitel Teilnahme-

voraus-
setzung 

Kontakt-
studium 
(SWS) 

LP Studien-
leistung 

Modul-
vorleistung 

Modul-
leistung 

Anteil an 
Abschluss-

note 

Empfehlung 
Studien-
semester 

Pflichtmodule Kernbereich Es sind 35 LP zu erbringen. 
Basismodul IKEAS I: Interkulturelle 
Praxis: Theorien und Methoden 

Nein 2 5 Ja Nein Klausur 5/114 1. 

Basismodul IKEAS III: Kulturtheorien 
historisch vergleichend 

Ja 2 5 Ja Nein Klausur 5/114 5. 

Kolloquium: Vernetzung von 
kulturübergreifenden Theorien und 
Konzepten 

Ja 2 5 Ja Nein Projektberic
ht 

5/114 5. oder 6. 

Bachelor-Arbeit IKEAS-LEA Ja 0 10 Nein Nein Bachelorarb
eit 

10/114 6. 

Wahlpflichtbereich Allgemeine Schlüsselqualifikationen (Es sind 10 LP aus dem Bereich „Allgemeine Schlüsselqualifikationen“  
(www.asq.uni-halle.de) zu erbringen) 
ASQ I  Je nach 

Wahl 
5   Je nach 

Wahl 
0/114  

ASQ II  Je nach 
Wahl 

5   Je nach 
Wahl 

0/114  

Studienbereich IKEAS-LEA: Es sind 111 LP zu erbringen 
Studienrichtung: Frankreichstudien (81 LP mit LEA) 
Basismodul Einführung in die 
Kulturwissenschaft Frankreich und 
Fachspezifische 
Schlüsselqualifikationen  

Nein 3 5 Ja Nein Klausur 0/114 1. 

Aufbaumodul Kulturwissenschaft 
Frankreich 1 - Kulturgeschichte  

Ja Varianten    
2/2 

5 Ja Nein Klausur 5/114 2. 

Aufbaumodul Kulturwissenschaft 
Frankreich 3 - Kulturkontakt/Kultur-
vergleich  

Ja 2 5 Ja Nein Hausarbeit 
oder 

mündliche 

5/114 5. 



Prüfung 
Langue française I (Niveau de 
base)  

Ja 6 5 Nein Nein Klausur 0/114 1. bis 2. 

Langue française III (Niveau 
avancé)  

Ja 6 5 Ja Nein Klausur 5/114 5. bis 6. 

Wahlpflichtmodul Studienrichtung Frankreichstudien: Einführung in die Sprach-oder Literaturwissenschaft (1 aus 2) Es sind 5 LP zu erbringen 
Basismodul Einführung in die 
französische Literaturwissenschaft 
und Fachspezifische 
Schlüsselqualifikation (FSQ 
integrativ) 

Nein 3 5 Ja Nein Klausur 0/114 2. oder 6. 

Basismodul Einführung in die 
französische Sprachwissenschaft 
und Fachspezifische 
Schlüsselqualifikation (FSQ 
integrativ) 

Nein 3 5 Ja Nein Klausur 0/114 1. oder 5. 

Module LEA (51 LP) 
Traduction journalistique F/A Nein 2 3 Nein Nein Klausur 0/114 3. 
Théories de l‘information Nein 2 1,5 Nein Nein Klausur 0/114 3. 
Métiers de la culture Nein 2 4,5 Nein Nein Klausur 4,5/114 3. 
Approfondissement langue 
française (FETE) (1) 

Nein 2 3 Nein Nein Klausur 3/114 3. 

Approfondissement langue 
française (FETE) (2) 

Nein 2 3 Nein Nein Klausur 3/114 3. 

Approfondissement langue 
française (FETE) (3) 

Nein 2 3 Nein Nein Klausur 0/114 3. 

Droit des contrats (LEA) Nein 2 1,5 Nein Nein Klausur 0/114 3. 
Introduction au droit DSP Nein 2 6 Nein Nein Klausur 0/114 3. 
Traduction juridique F/A Nein 2 1,5 Nein Nein Klausur 0/114 3. 
Traduction journalistique F/A Nein 2 3 Nein Nein Klausur 0/114 4. 
Note de synthèse Nein 2 1,5 Nein Nein Klausur 0/114 4. 
Théories de l‘information Nein 2 1,5 Nein Nein Klausur 0/114 4. 
Traduction juridique F/A Nein 2 1,5 Nein Nein Klausur 1,5/114 4. 



Droit du travail LEA Nein 2 3 Nein Nein Klausur 0/114 4. 
Droit constitutionnel Nein 2 6 Nein Nein Klausur 6/114 4. 
Stage Nein  7,5 Nein Nein Rapport de 

stage 
0/114 4. 

Module Öffentliches Recht (30 LP) 
Öffentliches Recht I  Nein 4 5 Nein Nein Klausur 

oder 
mündliche 
Prüfung 

oder Referat 
oder Haus-
arbeit und 

Klausur 
oder 

mündliche 
Prüfung 

oder Referat 
oder Haus-

arbeit 

5/114 1. 

Öffentliches Recht II  Nein 4 5 Nein Nein Klausur 
oder 

mündliche 
Prüfung 

oder Referat 
oder Haus-
arbeit und 

Klausur 
oder 

mündliche 
Prüfung 

oder Referat 
oder Haus-

arbeit 

5/114 2. 

Grundlagen des Rechts  Nein 4 5 Nein Nein Klausur 5/114 1. bis 2. 



oder 
mündliche 
Prüfung 

oder Referat 
oder Haus-
arbeit und 

Klausur 
oder 

mündliche 
Prüfung 

oder Referat 
oder Haus-

arbeit 
Völkerrecht  Nein 4 5 Nein Nein Klausur 

oder 
mündliche 
Prüfung 

oder Referat 
oder Haus-
arbeit und 

Klausur 
oder 

mündliche 
Prüfung 

oder Referat 
oder Haus-

arbeit 

5/114 2. bis 5. 

Europarecht  Nein 4 5 Nein Nein Kurztest 
oder 

mündliche 
Prüfung und 

Klausur 
oder 

mündliche 

5/114 2. bis 5. 



Prüfung 
Staat, Kirche, Kultur  Nein 4 5 Nein Nein Klausur 

oder 
mündliche 
Prüfung 

oder Referat 
oder Haus-
arbeit und 

Klausur 
oder 

mündliche 
Prüfung 

oder Referat 
oder Haus-

arbeit 

5/114 5. bis 6. 

Wahlbereich: Es ist einer der folgenden vier Wahlbereiche zu wählen. 
Es sind 34 LP zu erbringen 
Angloamerikanische Studien (Wahlbereich 34 LP mit LEA) 
Aufbaumodul: Kulturwissenschaft  I Ja 2 5 Ja Nein Hausarbeit 

oder 
Klausur 

oder 
elektronisch
e Klausur 

oder 
elektronisch
e Klausur im 
A-W-V oder 
mündliche 
Prüfung 

oder Poster-
präsentation 

oder 
Projektberic

5/114 2. oder 6. 



ht 
Aufbaumodul: Kulturwissenschaft  II Ja 2 5 Ja Nein Hausarbeit 

oder 
Klausur 

oder 
elektronisch
e Klausur 

oder 
elektronisch
e Klausur im 
A-W-V oder 
mündliche 
Prüfung 

5/114 3. oder 5. 

Aufbaumodul: Kulturwissenschaft V: 
Angloamerikanische Kulturräume in 
kulturübergreifenden Bezügen und 
Kontexten 

Ja 2 5 Ja Nein Hausarbeit 
oder 

Klausur 
oder 

elektronisch
e Klausur 

oder 
elektronisch
e Klausur im 
A-W-V oder 
mündliche 
Prüfung 

oder Poster-
präsentation 

oder 
Projektberic

ht 

5/114 2., 4. oder 
6. 

Sprachpraxis I  Nein 4 5 Ja Nein Klausur 
oder 

elektronisch
e Klausur 

0/114 1. oder 2. 



oder 
elektronisch
e Klausur im 

A-W-V 
Sprachpraxis II Ja 4 5 Ja Nein mündliche 

Prüfung 
5/114 5. bis 6. 

Module LEA (9 LP) 
Civilisation (anglais) Nein 2 3 Nein Nein Klausur 0/114 3. 
Civilisation (anglais) Nein 2 3 Nein Nein Klausur 3/114 4. 
Médias audiovisuels (anglais) Nein 2 3 Nein Nein Klausur 3/114 4. 
Deutschlandstudien (Wahlbereich 34 LP mit LEA) 
Aufbaumodul Kulturwissenschaft 
Deutschland 1 - Kulturgeschichte  

Nein Varianten 
4/4 

5 Ja Nein Hausarbeit 
oder 

Klausur 

5/114 2. 

Aufbaumodul Kulturwissenschaft 
Deutschland 3 - Kulturkontakt / 
Kulturvergleich  

Nein Varianten    
4/4/2 

5 Ja Nein Hausarbeit 
oder 

Klausur 

5/114 2. oder 6 

Germanistische Sprach-
wissenschaft: Einführungsmodul für 
IKEAS 

Nein 4/4 5 Ja Nein Klausur 5/114 2. 

Germanistische Sprach- 
Wissenschaft: Aufbaumodul für 
IKEAS (Sprachvarietäten) 

Ja 4 5 Nein Nein Hausarbeit 
oder 

Präsentation 

5/114 6. 

Interkulturelle Kommunikation und 
Deutsch als Zweitsprache 

Nein 4 5 Ja Nein Klausur 
oder 

Hausarbeit 
oder Poster-
präsentation 

0/114 2 oder 6. 

Module LEA (9 LP) 
Civilisation (allemand) Nein 2 3 Nein Nein Klausur 0/114 3. 
Civilisation (allemand) Nein 2 3 Nein Nein Klausur 3/114 4. 
Médias audiovisuels (allemand) Nein 2 3 Nein Nein Klausur 3/114 4. 
Lateinamerikastudien (Wahlbereich 34 LP mit LEA) 



Aufbaumodul Kulturwissenschaft 
Spanien/Lateinamerika 1 - 
Kulturgeschichte ( Varianten )  

Ja Varianten    
2/2 

5 Ja Nein Klausur 5/114 2. 

Aufbaumodul Kulturwissenschaft 
Spanien/Lateinamerika 3 - 
Kulturkontakt/Kultur-vergleich  

Ja 2 5 Ja Nein Hausarbeit 
oder 

mündliche 
Prüfung 

5/114 2. oder 6. 

Lengua española I (Nivel básico)  Ja 6 5 Nein Nein Klausur 0/114 1. bis 2. 
Lengua española II IKEAS-LEA 
(Nivel intermedio)  

Nein 10 10 Nein Nein Klausur und 
mündliche 
Prüfung 

10/114 5. bis 6. 

Module LEA (9 LP) 
Civilisation (espagnol) Nein 2 3 Nein Nein Klausur 0/114 3. 
Civilisation (espagnol) Nein 2 3 Nein Nein Klausur 3/114 4. 
Médias audiovisuels (espagnol) Nein 2 3 Nein Nein Klausur 3/114 4. 
Russlandstudien (Wahlbereich 34 LP mit LEA) 
Kulturgeschichte - Russland  Nein 2 5 Ja Nein Klausur 

oder 
Hausarbeit 

5/114 2. 

Aufbaumodul Kulturwissenschaft 
Russland 3 - Kulturkontakt/ 
Kulturvergleich – Russland-studien  

Ja Varianten    
2/2 

5 Ja Nein Hausarbeit 5/114 2. oder 6. 

Sprachpraxis - Niveau I Russisch 
IKEAS.-LEA 

Nein 9 5 Ja Nein Klausur 0/114 1. 

Sprachpraxis - Niveau II Russisch  Nein 8 10 Ja Nein Klausur und 
mündlicher 

Test 

10/114 5. 

Module LEA (9 LP) 
Civilisation (russel) Nein 2 3 Nein Nein Klausur 0/114 3. 
Civilisation (russe) Nein 2 3 Nein Nein Klausur 3/114 4. 
Médias audiovisuels (russe) Nein 2 3 Nein Nein Klausur 3/114 4. 



Artikel II 
 
Diese Ordnung findet Anwendung bei allen Studierenden, die ab dem Wintersemester 
2018/2019 ihr Studium in diesem Studiengang im ersten Fachsemester aufnehmen. 
 
Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung bereits im Studium 
befinden, können durch unwiderrufliche Erklärung gegenüber dem Prüfungsamt die 
Wirksamkeit dieser Ordnung für sich beantragen. 
 

Artikel III 
 
Diese Ordnung wurde vom Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät II am 23.05.2018 
beschlossen; der Akademische Senat hat hierzu Stellung genommen am 13.06.2018. 
 
Diese Ordnung tritt zum Wintersemester 2018/2019 in Kraft und wird im Amtsblatt der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg veröffentlicht. 
 
 
Halle (Saale), 18. Juni 2018 
 
 
Prof. Dr. Udo Sträter 
Rektor 


